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a SChriftliche (planungsrechtliche) Festsetzungen

I Bauliche Nutzung

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 liff. J BauG8 und §§ 1-15
BauHVQ)

Allge~ines Wohngebiet WA (§ ~ BauNVO)
Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 liff. I, 3-5 sind nicht zulässig.

Hischgebiet Hl (§ 6 Bou~.C}

Ci@. nach J 6 Abs. Z liff. 8 zulassigen Betriebe sind nicht zulassig.
Ausnahmen nach § 6 Abs. ] sind nicht ZUl4ssig.

1.2 HaB der baulichen Hutzung (§ 9 Abs. I lift. I BauGll und §§ 16-Zla
BauNVO)

a) Grundflächenzahl GRI und Geschoßflächenzahl Gfl (§§ 16 und 19
8auNVO) entsprechend den Planelnschricbcn.

b) lahl der Vollgeschosse (§§ 16 und 20 6auNVO) entsprechend den
Planeinschrieben.

1.3 BauweiSe und überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 liff. 2
BauGB und §§ 22 und 23 BauNIIO)

Offene Bauweise ge-aB § 22 Abs. 2 BauNVO

Nebenanlagen i. Sinne des § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbau
baren Grundstücksflachen zulässig.

1.4 flächen für Stellplätle und Garagen (§ 9 Abs. 1 liff. 4 BauGB und
§ 12 BauNVO)

Garagen und überdachte Stellplatze sind nur innerhalb der iiberbauba
ren Grundstücksf1ächen zulässig. Offene Stellplätze sind auch auBer
halb der überbaubaren Grundstücksflächen zU'ässig. dabei dürfen
jedoch Ildxillal die Hälfte d~r nicht überbauboJren Grundstücksflächen
Mit offenen Stellplätzen überbaut werden.

2 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 liff. II BauGB)

Oie öffentlichen Verkehrsflächen sind durch Planeintrag festgesetzt.

3 Mit Geh-, Fahr-, und leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs.
I liff. 21 BauG8)

Die i* Plan .it gr (Gehrecht), fr (Fahrrecht) oder lr (leilungs
reeht) gekennzeichneten Fllchen sind .il den entsprechenden Rechten
zugunsten der jeweiligen ver~orgungsträger zu belasten. Eine Bebau
ung ist nur mit Zustimmung des entsprechenden Ve~sorgungsträgers

zul<issiy.

C ört I iche BiJuyorschri Hen

j Äußere Gestaltung bal.dfcher Anlagen (§ 74 Abs. 1 liff. 1 LBQ)

1.1 Dachneigung
Im \;csamten f'langebiet sind Dachneigungen von 0-25° zulässig.

,

SATZUNG

Recntllcne Grunalage

Aufgrund der §§ 1,2 und 8-10 des 8augesetzhuches, der Verordnung
über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung).
§ 74 der landesbauordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit
§ 4 der GeMeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gülti
gen F<'lssung hat der GeIlleinderat die Änderung des Bebauungsplims

"8insg:irten"

als Satzung beschlossen.

§ I Rau.licher Geltungsbereich:

Der rdu~liche Gcllungsbereich ergibt sich aus der Festsetzung
i~ Plan (§ 2 Ziff. 1).

§ 2 Bestandteile des Bebauungsplanes:

I. Zeichnerische Festsetzungen.
2. Sehr; ft liehe (pl.Jnungsrechll iche) fMtsetzungen.
3. örtliche Bauvorschriften,
4. Als Anl~e ist eine Begründung beigefügt.

§) Inkrafttreten:

Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

1.2

1.3

,

3

,

Dachfo""
Im gesamten Plangebiet sind Satteldach, Wal.aach. Pultdach und
Flachdach zulässig_ Alle Dächer sind ~it blendfreie- "atrial zu
de(k.". f{OIchdicher sind nKh Höglichhit Zu begriinen.

Socke Ihöhe
Oi~ Sockelhöhe, gemessen ab Gehweghinterkante, beträgt ~ax.

0,60 m. Ausnahmen können zugelassen werden, wenn und soweit es für
die ordnungsgemäße [ntwässerung der Kellergeschosse erforderlich ist.

Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 liff. 2 l8O)
Werlbea~ldgen sind grundsätzlich nur an der Stätte der leistung
zullsSlg (ausgen~ S~lhinweisschilder). Grundsätzlich nicht
zulassig sind Werbeanlagen .it grelle. oder ständig wechselnde. licht

Gestaltung der unbebauten Flächen bebauter Grundstücke (§ 9 und
§ 74 Abs. I lift. 3 LBO)

Di e unbebauten Flächen bebauter Grunds tücke sind als Griinfl ächen
anzulegen. Dabei ist pro angefangene 300 qlll Grundstücksf1äche minde
stens 1. großkroniger Laubbaull entsprechend der unten aufgeführten
Vorschlage zu pflanzen. Die Bäu!le sind flächig .it Strauchern der
unten aufgeführten Vorschlage zu unterpflanzen.

Park-! S~el1.- und.Lagerfläch~n sollt!" dann .it wasserdurchlässigen
Hatertallen bef~stlgt werden, wenn bei deren Benutzung eine Gefahr
dung des Grundwassers ausgeschlossen ist.

Bäume:
Apfel (Malus), Birne. (Pyrus), Kirsche (Prunu), Walnuß-Sä..ling
(Juglans regia), feldahorn (Acer campestre). Hainbuche (Carpious
betulus), Erle (Ainus glutinosa), Weißdoro (Crataegus monogyna).
Esche (Fraxinus excelsior), Eiche (Quercus petrea).

Straucher:
Felsenbirne (~Ianchier la.arckii), Hartriegel (Cornus sanguinea).
Hasel (Corylus avellana), liguster (ligustnJII vulgare). Traubenkir
sche (Prunus padus), Apfel-Rose (Rosa rugosa). Salweide (Salix
capn!a), Holunder (SillJlbucus nigra), Schneeball (Viburnum opulus) ..

Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 liff. 3 LBO)

Einfriedungen gegenüber den öffentlichen Verkehrs flächen dürfen eine
Höhe 'Ion 0,30 m, ansonsten eine Höhe 'Ion 1,00 m nicht überschreiten.
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1 Planungsanlaß

Nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (sauGB) sind Bauleitpläne aufzustellen,
sobald und soweit dies für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung
erforderllch ist.

Die geplante Änderung des Bebauungsplans "Binsgärten" steht in engem

Zusammenhang zu der städtebaulichen Entwicklung in der näheren umgebung
des plangeb;etes. östlich des Geltungsbereiches der Planänderung befindet
sich das ehemalige TIKD-Gelände, ein Bereich, für den nach Aufgabe der
gewerb1i ehen Nutzung der Bebauungsplan "Südl ich der Schwetzinger Straße"

aufgestellt wurde. Nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes ist es
möglich geworden, eine Industriebrache nahe des Stadtzentrums mit guter
Anbindung an das örtliche und üherörtliche Verkehrsnetz für Wohnzwecke zu
nutzen.

Da der gesamte Bereich zwischen der Schwetzinger Straße, der Luisen
straße, der Bahnlinie Bf. Wiesloch-Walldorf in Richtung Stadtbahnhof
Wiesloch und dem Angelbach als räumlich-funktionale Einheit anzusehen
ist, beabsichtigt die Stadt Wiesloch, den durch die Aufstellung des
Bebauungsplans "Südlich der Schwetziger Straße" geschaffenen Ansatz zur
städtebaulichen Umgestaltung des ehemaligen TIKD-Geländes weiterzuentwik
keln.

Derzeit ist der südliche Bereich zwischen Angelhach und der Straße "In
den Binsgärten" durch die Festsetzungen des rechtskr<iftigen Bebauungs
plans "Bi nsgärten" alsGewerbegebiet festgesetzt, was ei ne unei ngeschränk
te Nutzung für Wohnzwecke in diesem Bereich ausschließt. Daher ist es
erforderlich, den rechtskräftigen Bebauungsplan "Binsgärten" zu ändern.

Gleichzeitig sollen durch die Planänderung mögliche Konflikte unterschied
licher Nutzung im Zusammenhang mit der städtebaulichen Neuordnung des
ehemaligen TIKD-Geländes beWältigt werden.
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2 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der PTanänderung wird begrenzt durch die l 548, der
Schwetz;nger Straße im Norden, durch den Geltungsbereich des Bebauungs
plans "Südlich der Schwetziger Straße" im Osten, durch die Bahntrasse Bf.

Wiesloch-Walldorf - Wiesloch/Stadtbahnhof im Süden sowie durch den Angel
bach im Westen.

Zum Geltungsbereich der Planänderung gehören die im folgenden aufgeführ
ten Grundstücke:

flst, Nrn. 1078, 1078/1, 1104, 1109, 11785, 11786, 11791, 11792, 11793,

11794 sowie 11795.

Der ursprüngliche Gelttmgsbereich des Bebauungsplanes "Binsgärten"

(rechtskräftig seit dem 07.05.74) enthielt neben den oben aufgeführten
Grundstücken folgende weitere Grundstücke~

Flst. Nrn. 11787, 11788, 11789, 11790 sowie Teile des Grundstücks Flst.
Nr. 3752/1. Durch di e Aufstellung des Bebauungsplans "Südl ich der Schwet
zinger Straße", rechtskräftig seit dem 22.07.1993, wurde dieser Teil des
Bebauungsplans "Binsgärten" überplant und somit außer Kraft gesetzt.

3 8eschreibung des Plangebietes

Das Plangebiet liegt rund 1 km westlich des Stadtzentrums der Stadt
Wiesloch. Es besitzt eine Größe von ca. 1 ha, die Ausdehnung in Nord-Süd~

Richtung beträgt rund 185 m, die Breite des Plangebietes (West~Ost-Rich

tung) schwankt zwischen ca. 85 m im Norden entlang der Schwetzinger
Straße und ca. 25 m im Süden entlang des Bahndamms. Das Plangebiet hat
eine Höhenlage von ca. 115 mü. NN, die Topographie ist als flach zu
bezeichnen.
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Das Plangebiet ist vollständig bebaut. Die bestehenden Gebäude werden
teilweise als Wohngebal.lde genutzt. teilweise dienen sie sowohl Wohnzwek

ken als auch gewerblicher Nutzung. Es sind auch Gebäude vorhanden, die
ausschließlich gewerblich genutzt werden. In ihrer räumlichen Verteilung
entspricht die tatsächlich vorhandene Nutzung im Plangebiet westlich der
Straße "In den Binsgärten" einem Mischgebiet, östlich der Straße ist die

Art der baulichen Nutzung als allgemeines Wohngebiet zu beurteilen.

In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet entstehen derzeit Wohngebäude ioner
ha1b des Gel tungsberei ches des Bebauungsp Jans "Südli eh der Schwetzinger

Straße" (Vgl. dazu Kap. 1 u. 2). Südwestlich des Plangebietes befindet
sich gewerblich genutzte Areai der Holfelder Werke Wiesloch.

4 örtliche Planungen

4.1 Flächennutzungsplan

Im Flachennutzungsplan der Stadt Wiesloch sind für den Geltungsbereich
der Planänderung Wohnbauflächen sowie gewerbliche Bauflächen dargestellt.
Im Zuge der Fortschreibung des Flächennutzungsplans wird die Planänderung
berücksichtigt werden. sodaß die Festsetzungen der Planänderung den
Darstellungen des Flächennutzungsplanes nach Beendigung der Fortschrei
bung entsprechen werden.

4.2 Verhältnis zu benachbarten Bebauungsplänen

Unmittelbar an den Geltungsbereich der Plananderung grenzt im Osten der
Geltungsberei ch des Bebauungsplans "Südl i ch der Schwetz inger StNße"
(vgl .. dazu Kap. 1 u. 2). Die Festsetzungen der PTanänderung sind mit
denen des Bebauungsplans "Südlich der Schwetzinger Straße" abgestinunt.



- 5 -

Westlich des Geltungsbereichs der Planänderung besteht der Bebauungsplan
"Breitwiesen" allS dem Jahr 1957, der 1959 geändert wurde. Im südlichen

Teil ist hier eine gewerblich-industrielle Nutzung festgesetzt. im nördli
chen Teil ausschließlich Wohnnutzung.

5 Änderungen gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan

Aufgrund der in Kap. 2 formulierten Zielsetzung für die städtbauliche
umgestaltung des Plangehietes und dessen umgebung soll die Art der bauli
chen Nutzung geändert werden:

Der Bere; eh äst1i eh der bestehenden Straße "In den Bi nsgärten" 5011 als

allgemeines Wohngebiet (WA), der Bereich westlich dieser Straße als
Mischgehiet (MI) nach den Bestimmungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO)
festgesetzt werden. Diese Festsetzungen entsprechen im obrigen auch der
tatsächlich vorhandenen Situation im Plangebiet (vgl. dazu Kap. 3).

Keine Änderungen sind für das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise,
die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen, die Verkehrs
flächen sowie für die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden
Flächen vorgesehen.

Die schriftlichen Festsetzungen sind den neueren Rechtsgrundlagen
(ßauNVO. LBO) angepaßt worden.

6 Verfahren

Die Durchführung der vorgezogenen ßürgerbeteiligung zur beabsichtigten
Planänderung wurde in der Rhein-Neckar-Zeitung am 09.12.1995 ortsüblich
bekanntgemacht mit dem Hinweis, daß während der genannten Frist bei der
Stadtverwaltung Wiesloch über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
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nunq sowie ihrer Auswirkungen durch Offenlage des Entwurfs informiert
wird und daß auch Ge1egenheit zur Äußerung und Erörtertung gegeben wird.
Während dieser Frist wurden keine Bedenken und Anregungen zur beabsichtig
ten Planänderung vorgebracht.

Die Träger öffentlicher Belange wurden über die beabsichtige Planänderung
informiert und gebeten, eine Stellungnahme zur Planung abzugeben. Auch
von Seiten der informierten Träger öffentlicher Belange wurden während
der gesetzten Frist keine Bedenken und Anregungen zur beabsichtigten
Planänderung vorgebracht.

Der Gemeinderat der Stadt Wiesloch hat in seiner Sitzung am 31.01.1996
die Änderung des Beballungsplans "Binsgärten" gemäß § 2 BauGB sowie die
Offenlage des planentwurfs auf die Dauer eines Monats gemäß § 3 BauGB
beschlossen. Die bei den Beschlüsse wurden durch Veröffentlichung in der
Rhein-Neckar-Zeitung am 03.02.1996 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Planentwurf mit Begründung lag in der zeit vom 12.02.1996 bis zum
13.03.1996 bei der Stadtverwaltung Wiesloch. Planungsabteilung, Zimmer
204, während der Dienststunden öffentlich aus. Während dieser Frist wurde
Gelegenheit gegeben, Bedenken und Anregungen zur Planung vorzubringen.
Die an der Planung beteiligten Träger öffentlicher Belange wurden eben
falls von der Offenlage benachrichtigt.

Es wurden während dieser Frist keine Bedenken und Anregungen zur Planung
vorgebracht.

In seiner Sitzung am 24.04.1996 hat der Gemeinderat der Stadt Wiesloch
die Änderung des Bebauungsplans "Binsgärten" als Satzung beschlossen.

Wiesloch, Juni 1996 Ketterer





o Beschlusse und Genehmigungen

Der Gelleinderat hat (jeuß § 2 Abs. 1 BauG8 _ 31.01.1996 beschlos
sen, den Bebauungsplan M8insgirten- zu Indern.
8ekann~hung hierzu ..: 03./04.02.1996

Wies loch, den 24.06.1996

Der Bebauungsplanentwurf hat gemäß § 3 Abs. 2 SauGS nach ortsübli
cher Bekanntmachung a~ 03./04.02.1996 va. 12.02.1996 bis einschließ
lich 13.03.1996 öffentlich ausgelegen.

Wiesloch, den 24.06.1"6

Der Bebauungsplan wurde geuß § 10 BauG8 und § 14 LBO in Verbindung
.it § 4 GO durch Beschluß des G-einder.tes va. 24.04.1996 als
Satzung beschlossen.

WieS loch, den 24.06.1996

Durchführung des Anzelgeverfabrens g@11i8 § 11 BauGB _

Al 2l-Z~u ·S-Zoll
1BlIJUIlllII'll_
NICHT BEANSTAND!!
11 11 AllS. 3 SAlZ a __
.....-.... /lZ.1."
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Wiesloch, den 1010.96

OberbürgenBeister

Wiesloch, den 18.10.96


